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gegen Entgelt oder unentgeltlich abgegeben wer
den, sind von der Sonderabgabe befreit, wenn ihr 
Wert (Fabrikabgabepreis) je Person und Monat 
2,— DM nicht übersteigt.

§ 8
Erstattung der Abgabe

Werden kosmetische Waren nachweislich vom 
Hersteller wieder in seinen Betrieb aufgenommen, 
so ist auf Antrag die Sonderabgabe zu erstatten, 
wenn die Abgabe für diese Waren bereits ent
richtet ist.

§ 9
Aufsicht

Herstellungsbetriebe, die kosmetische Waren un
mittelbar an den Einzelhandel oder Verbraucher 
abgeben, unterliegen der Aufsicht durch die zu
ständige Abgabenbehörde.

§ 10 
Anmeldung

(1) Herstellungsbetriebe von kosmetischen Waren, 
die kosmetische Waren unmittelbar an den Einzel
handel oder Verbraucher abgeben, haben sich bis 
spätestens 5. Juni 1952 beim zuständigen Finanz
amt zu melden. Herstellungsbetriebe, die nach die
sem Zeitpunkt erstmalig Lieferungen oder Ver
käufe an den Einzelhandel oder Verbraucher vor
nehmen, haben sich spätestens am Tage der erst
maligen Lieferung oder des Verkaufs anzumelden.

(2) Wer gegen eine der in Abs. 1 vorgeschriebe
nen Anmeldepflichten vorsätzlich oder fahrlässig 
verstößt, macht sich strafbar.

§ 11
Buchführungspflicht

(1) Der Hersteller von kosmetischen Waren, der 
kosmetische Waren unmittelbar an den Einzelhan
del oder Verbraucher abgibt, hat Bücher zu führen, 
die folgende Angaben enthalten müssen:

a) Art und Menge der unmittelbar an den Einzel
handel oder Verbraucher abgegebenen kosme
tischen Waren,

b) Tag der Abgabe,

c) Namen und Wohnort des Abnehmers,
d) in Rechnung gestellter Preis (§ 4).

Bei Abgabe unmittelbar an den Verbraucher bedarf 
es der Angabe von Namen und Wohnort des Ab
nehmers nicht.

(2) Gibt der Hersteller kosmetische Waren an 
seine Arbeiter und Angestellten zum eigenen Ver
brauch ab (§ 7), so hat er in einer besonderen Anr 
Schreibung aufzunehmen:

a) Art und Menge der abgegebenen kosmetischen 
Waren,

b) Namen der Arbeiter und Angestellten.

(3) Das Finanzamt kann von der Führung be
sonderer Bücher absehen, wenn die Betriebs- oder 
kaufmännischen Bücher die erforderlichen Angaben 
einwandfrei enthalten.

(4) Die Aufzeichnungen sind monatlich abzu
schließen und aufzurechnen.

§ 12
I) u rchsuchungen

Wenn hinreichender Verdacht besteht, daß die 
Sonderabgabe für kosmetische Waren hinterzogen 
worden ist, ist die Durchsuchung des Betriebes zu
lässig (§ 437 der Abgabenordnung vom 22. Mai 1931) 
(RGBl. I S. 161).

§ 13
Niederlagen, Auslieferungslager

Niederlagen und Auslieferungslager von Herstel
lungsbetrieben gelten im Sinne dieser Durchfüh
rungsbestimmung als Teile der Herstellungsbetriebe 
und sind vom Hersteller anzumelden.

§ 14
Inkrafttreten

Diese Durchführungsbestimmung tritt mit Wir
kung vom 1. April 1952 in Kraft.

Berlin, den 13. Mai 1952
Ministerium der Finanzen

I. V.: R u m p f
Staatssekretär
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